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RS OGH 1979/3/13 4Ob18/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1979

Norm

ABGB §863 GI

ABGB §1151 IA

ABGB §1151 VIII

ABGB §1151 XII

GewO §38

GewO §39

Rechtssatz

Ist der Arbeitgeber vom ( konzessionierten ) Einzelinhaber des Betriebes verschieden, so kann letzterer durch

ausdrückliche Erklärung oder durch schlüssige Verhalten ( § 863 ABGB ) beitreten, etwa durch ein Arbeitgeberverhalten

wie Weisungen an den Arbeitnehmer.
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